
Vorkommen, daß die Gerichte das Vertrauen unserer 
Bürger in die Gültigkeit einer oft schwer erkämpften 
Zuteilung von Wohnraum erschüttern.

Außerdem hätte das Gericht unabhängig von der 
Frage der Zulässigkeit des Rechtsweges die einseitige 
Darstellung des Antragstellers nicht als ausreichende 
Grundlage seiner Entscheidung ansehen dürfen. Es 
hätte vielmehr angesichts der Tragweite seiner Ent
scheidung, die auf Wochen hinaus einen bereits vor
bereiteten Umzug beider Tauschpartner verhindert 
hätte, nicht ohne mündliche Verhandlung entscheiden 
dürfen. Denn die Entscheidung über den Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung kann nach §§ 935, 921 Abs. 1 
und § 937 Abs. 2 ZPO nur in dringenden Fällen ohne vor
gängige mündliche Verhandlung erfolgen. Der Schutz 
der Rechte der Bürger erfordert es, daß in ihre Lebens
verhältnisse nicht ohne sehr erhebliche Gründe ein
gegriffen wird, ohne daß sie gehört worden sind. Im 
vorliegenden Falle hätte eine kurzfristig anberaumte 
Verhandlung Gelegenheit geboten, eine Auskunft des 
Wohnungsamtes einzuholen und durch Anhörung beider 
Parteien den Sachverhalt gründlich aufzuklären. Es 
wäre dann nicht zum Erlaß dieser einstweiligen Ver
fügung gekommen, deren Unbegründetheit der Antrag
steller alsbald dadurch anerkannt hat, daß er auf alle 
Rechte daraus verzichtet hat. Ein materieller Schaden 
ist infolgedessen — außer der Verzögerung des Umzugs 
— nicht entstanden, denn die Antragsgegner haben die 
Tauschwohnung bezogen. Aber die Erschütterung des 
Vertrauens zur Autorität unserer Verwaltungsorgane 
und zur Justiz wiegt schwerer als der materielle 
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Vollstreckungsgegenklage und Aufrechnung

In dem Artikel „Schulung der Sekretäre im Bezirk 
Magdeburg“ (NJ 1953 S. 651) vertritt das Kollektiv der 
Justizverwaltungsstelle im Bezirk Magdeburg die An
sicht, daß eine mit dem Einwand der Aufrechnung be
gründete Vollstreckungsgegenklage unzulässig sei, wenn 
die Aufrechnung in dem vorangegangenen Verfahren 
nicht erklärt worden ist, obwohl die betreffenden For
derungen sich zu diesem Zeitpunkt bereits aufrechenbar 
gegenüberstanden.

Diese Auffassung entspricht der in der bürgerlichen 
Literatur und Praxis herrschenden Auslegung des § 767 
Abs. 2 ZPO, die allgemein für Fälle, in denen die 
geltend gemachte Einwendung auf einem Gestaltungs
recht des Schuldners beruht, als maßgeblichen Ent
stehungszeitpunkt nicht die Ausübung des Gestaltungs
rechts, sondern den Eintritt seiner Voraussetzungen 
ansieht.

Es fragt sich, ob an dieser Auffassung festzuhalten 
ist oder ob es dem Charakter unseres demokratischen 
Zivilprozesses mehr entspricht, wenn man für die Ein
wendung der Aufrechnung den Zeitpunkt ihrer Er
klärung als entscheidend ansieht, zumal der Wortlaut 
des Gesetzes keineswegs zu der von der Justizverwal
tungsstelle vertretenen Auffassung zwingt. Zu ihrer 
Begründung wird in der bürgerlichen Lehre und Praxis 
u. a. angegeben, daß es erforderlich sei, „im Interesse 
eines energischen Fortgangs der Vollstreckung Schi
kanen und Verzögerungen des Schuldners möglichst 
entgegenzutreten“1) und daß es sonst im Belieben des 
Schuldners stehen würde, wann er aufrechnen wolle, 
„ein Ergebnis, das der im Sinne des Gesetzes liegenden 
scharfen Umgrenzung der Vollstreckungsgegenklage 
widersprechen und auch praktisch nicht befriedigen 
würde“.* 2)

Im Gegensatz zu der zuletzt zitierten nichtssagenden 
Begründung ist der Gesichtspunkt des ehemaligen 
Reichsgerichts auch für uns bedeutsam. Zwar kommt 
es unserem Staat nicht darauf an, durch „energischen 
Fortgang der Vollstreckung“ möglichst schnell kapita
listischen Mehrwert zu realisieren, wie dies zweifellos 
das Ziel dieser Rechtsprechung des Reichsgerichts war. 
Jedoch verlangt der Schutz des Eigentums der Bürger, 
den unser Staat gewährleistet, daß dem Schuldner alle
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Möglichkeiten aus der Hand genommen werden, mit 
Hilfe deren er sich seinen Verpflichtungen entziehen 
oder ihre Erfüllung verzögern kann. Dieser Notwendig
keit kommt die Auffassung der Justizverwaltungstelle 
sicher entgegen. Darüber hinaus verlangt die Autorität 
unseres durch das Gericht repräsentierten Staates, ein 
einmal gefälltes Urteil auch durchzusetzen und es nicht 
in das Belieben des Schuldners zu stellen, ob er das 
rechtskräftig abgeschlossene Verfahren praktisch noch
mals in Gang setzen will. Auch diesem Erfordernis 
trägt die Ansicht der Justizverwaltungsstelle Rechnung.

Diese beiden Gesichtspunkte reichen für die Beurtei
lung dieser Frage jedoch nicht aus.

Man darf nicht vergessen — und dessen ist sich auch 
die bürgerliche Literatur bewußt3) —, daß die Gegen
forderung des Schuldners durch die Nichtzulassung der 
Aufrechnung nach § 767 Abs. 2 ZPO in ihrem Bestände 
selbstverständlich unberührt bleibt. Wollte man der An
sicht der Justizverwaltungsstelle folgen, so müßte der 
Schuldner also zunächst aus dem ergangenen Urteil 
gegen sich vollstrecken lassen. Dann müßte er seiner
seits wegen seiner Gegenforderung Leistungsklage er
heben und sich — notfalls auch im Wege der Zwangs
vollstreckung — die gleiche Summe von dem Gläubiger 
zurückholen. Es würden also zwei Prozesse einschließ
lich Vollstreckungsverfahren geführt werden, deren 
einer nur das Ziel hat, die Wirkung des anderen auf
zuheben, und nach deren „erfolgreichem“ Abschluß die 
Situation zwischen den Parteien genau so ist, wie sie 
vor Beginn des ersten Prozesses war, nur daß inzwischen 
zweimal Prozeßgericht, Gerichtsvollzieher und vielfach 
auch Vollstreckungsgericht beschäftigt und seitens der 
Parteien Zeit, Kraft und Geld aufgewendet wurden. 
Eine so völlig sinnlose Tätigkeit des Gerichts und der 
Vollstreckungsorgane wird bei der Bevölkerung zu 
Recht auf Unverständnis stoßen und steht auch mit dem 
Sparsamkeitsgrundsatz in Widerspruch. Sie ist deshalb 
der Autorität des Gerichts weitaus abträglicher als die 
Zulassung der schon im Vorprozeß möglichen, aber erst 
später erklärten Aufrechnung nach § 767 ZPO, weil 
dadurch wenigstens die beiden Vollstreckungsverfahren 
vermieden werden, wenn der Schuldner mit der Voll
streckungsgegenklage durchdringt.

Die hier vorgeschlagene Auslegung des § 767 Abs. 2 
ZPO steht auch weder mit dem Interesse des Gläubi
gers an schneller Durchsetzung seines Anspruchs in 
Widerspruch, noch bietet sie einen Anreiz für den 
Schuldner, sich durch verspätete Erklärung der Auf
rechnung die Möglichkeit der Vollstreckungsgegenklage 
zu eröffnen und so die Sache zu verschleppen. Das Ge
richt, das den Klageanspruch für begründet erachtet, 
dem aber Umstände bekannt werden, die auf das Be
stehen einer Gegenforderung des Beklagten schließen 
lasseft, wird stets gemäß § 139 ZPO den Beklagten zu 
ergänzendem Vortrag auffordern und gegebenenfalls zur 
Erklärung der Aufrechnung veranlassen, um so eine 
Entscheidung über die Gegenforderung zu ermöglichen 
und einen weiteren Prozeß zwischen den Parteien zu 
vermeiden. Erklärt aber der Beklagte trotz eines 
solchen Hinweises die Aufrechnung nicht bereits im 
Prozeß, sondern macht er sie erst mit der Voll
streckungsgegenklage geltend, ohne daß die Voraus
setzungen einer Verwirkung oder eines Verzichts vor
liegen, so bieten die vielfältigen Möglichkeiten des § 769 
ZPO, der ja auch die Möglichkeit einer Fortsetzung der 
Zwangsvollstreckung ohne jede Beschränkung trotz er
hobener Klage vorsieht, die Gewähr, daß der Schuldrer 
sich sehr genau überlegen wird, ob er die aus einer 
möglicherweise weiter erfolgenden Zwangsvollstreckung 
drohenden materiellen Nachteile in Kauf nehmen oder, 
was das mindeste sein wird, den zur Sicherheitsleistung 
erforderlichen Geldbetrag aufwenden will. Mit der glei
chen Vorschrift kann man auch dem Interesse des 
Gläubigers an schneller Befriedigung oder zumindest 
Sicherung weitgehend gerecht werden.

Schließlich ist zu bemerken, daß die Vermeidung 
überflüssiger Umstände, Kosten und unnötigen Ver
drusses für die Parteien, die mit der vorgeschlagenen 
Auslegung erreicht wird, auch dem Gläubiger zugute 
kommt.
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